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Neufassung der Ordnung für die Graduiertenschule der Sozial- und Verhaltens-
wissenschaften (Graduate School of the Social and Behavioral Sciences 
vom 31. Januar 2025 
Der Senat der Universität Konstanz hat aufgrund von § 8 Abs. 5 i.V.m. § 15 Abs. 7 und § 19 
Abs. 1 S.2 Nr. 10 Landeshochschulgesetz (LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBI. 
S.1), zuletzt geändert durch Art. 24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. Nr. 114), in 
seiner Sitzung am 18. Dezember 2024 die nachstehende Satzung beschlossen: 

„Ordnung für die Graduiertenschule der Sozial- und Verhaltenswissen-
schaften (Graduate School of the Social and Behavioural Sciences)  

der Universität Konstanz  
vom 31. Januar 2025 

 
§ 1 

Stellung innerhalb der Universität Konstanz 
Die Graduiertenschule ist eine interdisziplinäre zentrale wissenschaftliche Einrich-
tung der Universität Konstanz und führt den Namen „Graduate School of the Social 
and Behavioural Sciences“ (nachfolgend GSBS). 

 
§ 2 

Ziele und Aufgaben 
Die GSBS ist eine fächerübergreifende Initiative der Fachbereiche, Linguistik, Ma-
thematik und Statistik, Politik- und Verwaltungswissenschaft, Psychologie, Wirt-
schaftswissenschaften sowie Soziologie der Universität Konstanz. Die Graduierten-
schule ist interdisziplinär ausgerichtet und hat das Ziel, ihre Doktorandinnen und 
Doktoranden an die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Sozial- und Verhaltens-
wissenschaften heranzuführen und sie zu eigenständiger Forschungs-arbeit auf die-
sem Gebiet anzuleiten. 

Daneben wird die GSBS zu dem Forschungsschwerpunkt „Ungleichheit und Konflikt“ 
der Universität Konstanz beitragen. 

 
§ 3 

Organe 
(1) Organe der GSBS sind: 

• die Mitgliederversammlung 

• der Vorstand (Board of Directors) 

• die Koordinatorin bzw. der Koordinator der GSBS (Chairperson) 

• die bzw. der Gleichstellungsbeauftragte (Equal Opportunities Officer) 

• der wissenschaftliche Beirat 

• die Vertretung der Doktorandinnen und Doktoranden. 

(2) Die GSBS hat eine Geschäftsstelle, die von der Geschäftsführung geleitet wird. 
Sie kann weitere organisatorische Einheiten im Rahmen dieser Ordnung schaf-
fen. 
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§ 4 
Mitglieder und Angehörige 

(1) Mitglied der GSBS kann werden, wer in den Forschungsgebieten der GSBS als 
Hochschullehrerin oder -lehrer oder als im Promotionsverfahren betreuungs-
berechtige akademische Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tätig ist. Die Mitglied-
schaft ist in der Regel an die Zugehörigkeit zur Universität Konstanz gebunden. 
Angehörige oder Angehöriger kann werden, wer als Doktorandin bzw. Dokto-
rand, die oder der in einem der Forschungsgebiete der GSBS mitar- beitet und 
eine Promotionsvereinbarung mit Bezug zu der Graduiertenschule abgeschlos-
sen hat, sofern sie oder er die Zulassungsvoraussetzungen zur Promotion in 
der GSBS erfüllt. Die Doktorandinnen und Doktoranden sind in der Regel bis 
zum Abschluss ihrer Promotion und einer eventuell anschließenden Postdoc-
Phase Angehörige der GSBS. 

(2) Neue Mitglieder können auf Antrag in die GSBS aufgenommen werden. Der 
Vorstand prüft das Vorliegen der in Abs. 1 genannten Voraussetzungen und 
entscheidet über die Aufnahme. Für die Aufnahme gelten Kriterien, die den 
wissenschaftlichen Zielen der Graduiertenschule entsprechen müssen. 

(3) Die Aufnahme von Angehörigen in die GSBS erfolgt in einem durch den Vor-
stand vorgegebenen, transparenten Verfahren. Die Zuteilung von Mitteln regelt 
§ 13. Der Vorstand prüft das Vorliegen der in Abs. 1 genannten Voraussetzun-
gen und entscheidet über die Aufnahme. 

(4) Die Mitgliedschaft bzw. der Angehörigenstatus in der GSBS endet 

a) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber der Koordinatorin bzw. dem 
Koordinator; 

b) durch Beendigung des Beschäftigungs- oder Tätigkeitsverhältnisses an 
der Universität Konstanz oder 

c) wenn ein Mitglied oder eine angehörige Person nach Feststellung des Vor-
standes die Pflichten und Aufgaben nach § 5 Absatz 1 und 4 dieser Ord-
nung nicht erfüllt. Über den Verlust bzw. die Aberkennung der Mitglied-
schaft entscheidet der Vorstand. 

(5) Bei Doktorandinnen und Doktoranden endet der Angehörigenstatus in der Re-
gel mit Ab- schluss der Promotion. Verbleibt das Mitglied nach einer Promotion 
als Postdoc an der Universität Konstanz, so kann die Mitgliedschaft auf Antrag 
für maximal zwei weitere Jahre bestehen bleiben. Wenn im Rahmen einer Qua-
litätskontrolle durch die betreuenden Dozentin- nen und Dozenten oder Gre-
mien festgestellt wird, dass eine Fortsetzung der Dissertation nicht sinnvoll er-
scheint, kann – nach Möglichkeit im gegenseitigen Einvernehmen – die Mit-
gliedschaft der Doktorandin bzw. des Doktoranden in der Graduiertenschule 
vorzeitig beendet werden; die Entscheidung hierüber trifft der Vorstand. 

 
§ 5 

Rechte und Pflichten der Mitglieder und Angehörigen 
(1) Mitglieder und Angehörige sind verpflichtet, an den Zielen und Aufgaben der 

GSBS nach § 2 sowie an der Verwaltung der GSBS nach Maßgabe der Ord-
nung mitzuarbeiten und die GSBS aktiv zu unterstützen. Im Einzelnen werden 
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die Rechte und Pflichten der Doktorandinnen und Doktoranden sowie Betreu-
erinnen und Betreuer über eine Promotionsvereinbarung geregelt. Alle Mitglie-
der und Angehörigen sind zudem gehalten, ein im Sinne der Aufgaben und 
Ziele der Graduiertenschule (§ 2) zeitlich angemessenes und zügiges Promo-
tionsverfahren zu gewährleisten. 

(2) Mitglieder und Angehörige der GSBS können dem Vorstand jederzeit Vor-
schläge für Aktivitäten vorlegen, die innerhalb der GSBS durchgeführt und von 
der GSBS unterstützt werden sollen. 

(3) Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen der Möglichkeiten der GSBS deren Res-
sourcen zu nutzen. Sie können im Rahmen des in § 13 festgelegten Verfahrens 
an den der GSBS zur Verfügung stehenden Mitteln partizipieren. 

(4) Mitglieder und Angehörige sind gegenüber dem Vorstand der GSBS, der Uni-
versität Konstanz zur regelmäßigen Berichterstattung verpflichtet. Bei Angehö-
rigen kann die Berichterstattung im Rahmen der in der Promotionsvereinba-
rung getroffenen Absprachen erfolgen. Die Mitglieder sollen an den erforderli-
chen Antragstellungen mitwirken. 

 

§ 6 
Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern der GSBS nach § 4 
Abs. 1 S. 1 und Abs. 2. 

(2) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal pro Jahr statt. Sie wird 
mit einer Ladungsfrist von mindestens vierzehn Tagen durch die Koordinatorin 
bzw. den Koordinator schriftlich einberufen; die Tagesordnung wird spätestens 
sieben Tage vor der Sitzung an alle Mitglieder versandt. 

(3) Die Mitgliederversammlung muss auf Antrag von mindestens 50% der Mitglie-
der innerhalb von sechs Wochen einberufen werden. Der Antrag muss einen 
Vorschlag für eine Tagesordnung enthalten. 

(4) Die Koordinatorin bzw. der Koordinator oder die Stellvertretung führt den Vor-
sitz und leitet die Versammlung. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist verantwortlich für die: 

a) Beratung auf Vorschlag des Vorstands über die Ordnung der GSBS und 
ihre Änderungen, 

b) Wahl von Vorstand einschließlich Koordinatorin bzw. Koordinator durch 
die stimm- berechtigten Mitglieder, 

c) Entgegennahme des Berichts der Koordinatorin bzw. des Koordinators, 

d) Anregung zur Curriculums-Entwicklung. 

(6) Über die Wahl von Vorstand einschließlich Koordinatorin bzw. Koordinator ent-
scheidet die Mitgliederversammlung mit absoluter Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Die Wahlen erfolgen geheim und mit Stimmzetteln. Über Anträge 
zur Änderung der Ordnung entscheidet die Mitgliederversammlung mit Zwei-
drittelmehrheit der anwesenden Mitglieder; die hoch- schulrechtlichen Zustän-
digkeiten bleiben hiervon unberührt. 
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§ 7 
Vorstand 

(1) Der Vorstand der GSBS besteht aus: 

a) der Koordinatorin bzw. dem Koordinator (Chairperson) 

b)  sieben Personen aus dem Kreis der Mitglieder nach § 4 Abs. 1 S. 1, Abs. 
2, welche die Fach- und Spezialisierungsgebiete der GSBS repräsentieren, 
wobei eine Person die Rolle der stellvertretenden Koordinatorin bzw. des 
stellvertretenden Koordinators übernimmt. Diese Person fungiert auch als 
Gleichstellungsbeauftragte bzw. Gleichstellungsbeauftragter. 

c) zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Angehörigen nach § 4 Abs. 1 S. 3 f., 
Abs. 3. 

(2) Die Vorstandsmitglieder nach Abs. 1 Buchstaben a) und b) werden von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Die Mitgliederversammlung kann Vorstands-
mitglieder dadurch abwählen, dass sie mit der Mehrheit der stimmberechtigten 
Mitglieder der GSBS eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger wählt. Die Amts-
zeit der Vorstandsmitglieder nach Abs. 1 Buchstaben a) und b) beträgt drei 
Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

(3) Die Wahl der Vertreterinnen oder Vertreter der Angehörigen erfolgt durch die 
Angehörigen nach § 4 Abs. 1 S. 3 f., Abs. 3. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre. 
Wiederwahl ist möglich. 

(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der GSBS. Er ist verantwortlich für 
die Erfüllung aller Aufgaben der GSBS. Insbesondere trägt er für folgende Auf-
gaben Verantwortung: 

a) Entwicklung des wissenschaftlichen Programms und des Qualifizierungs-
konzeptes sowie deren Koordination, Qualitätskontrolle und Abstimmung 
mit der Universitätsleitung, 

b) Verteilung der Mittel der GSBS, 

c) Aufnahme neuer Doktorandinnen und Doktoranden sowie die Zusam-
menstellung der Dissertationskomitees, 

d) Monitoring der Fortschritte der Doktorandinnen und Doktoranden, 

e) Beschluss über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern, 

f) Umsetzung karrierefördernder Maßnahmen, 

g) Beratung der Koordinatorin bzw. des Koordinators in Haushaltsangelegen-
heiten, 

h) Umsetzung und Qualitätssicherung der Verfahren zur internen Mittelvertei-
lung (§ 13), 

i) Personalangelegenheiten aus Mitteln der GSBS finanzierten Mitarbeiten-
den, 

j) Umsetzung des Gender Kodex der Universität Konstanz, 

k) Planung und Qualitätssicherung der Maßnahmen, 

l) Öffentlichkeitsarbeit. 
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(5) Der Vorstand bestimmt Verantwortliche für die o.g. Zuständigkeiten aus seinen 
Reihen. 

(6) Der Vorstand tagt mindestens viermal pro Jahr. Die Vorstandssitzung wird mit 
einer Ladungsfrist von mindestens vierzehn Tagen durch die Koordinatorin 
bzw. den Koordinator schriftlich einberufen; die Tagesordnung wird spätestens 
sieben Tage vor der Sitzung an alle Vorstandsmitglieder versandt. Die Koordi-
natorin bzw. der Koordinator oder die Stellvertretung führt den Vorsitz und leitet 
die Sitzungen. Die Vertretung der Doktorandinnen und Doktoranden ist von der 
Beschlussfassung in Angelegenheiten nach Absatz 4 Buchstabe c), d) und e) 
ausgeschlossen. 

(7) Der Vorstand berichtet dem Rektorat jährlich über die Entwicklung der GSBS. 
 

§ 8 
Koordinatorin bzw. Koordinator 

(1) Die Koordinatorin bzw. der Koordinator leitet die GSBS und vertritt ihre Belange 
innerhalb und außerhalb der Universität. Sie bzw. er hat den Vorsitz von Vor-
stand und Mitgliederversammlung inne. 

(2) Zu den Aufgaben der Koordinatorin bzw. des Koordinators gehören insbeson-
dere: 

a) Verantwortung für die sachgerechte Mittelverteilung und die Einhaltung 
des Gesamtbudgets der GSBS, 

b) Einberufung und Leitung von Vorstandssitzungen und Mitgliederversamm-
lungen, 

c) Bericht an den Vorstand der GSBS, 

d) Information der Mitglieder, der Angehörigen und Mitarbeitenden. 

(3) Die Koordinatorin bzw. der Koordinator wird unterstützt durch die Geschäfts-
führerin bzw. den Geschäftsführer sowie die Geschäftsstelle der GSBS. 

(4) Tritt die Koordinatorin bzw. der Koordinator vorzeitig zurück oder kann sie bzw. 
er das Amt nicht mehr ausüben, so beruft der Vorstand unverzüglich mit einer 
Ladungsfrist von 14 Tagen eine Mitgliederversammlung ein, um eine neue Ko-
ordinatorin bzw. einen neuen Koordinator zu wählen. Bis zur Wahl führt die 
Koordinatorin bzw. der Koordinator das Amt kommissarisch weiter. Ist dies 
nicht möglich, so benennt das Rektorat auf Vorschlag des Vorstands ein Vor-
standsmitglied, das die Koordinationsfunktion kommissarisch übernimmt. 

 

§ 9 
Vertretung der Doktorandinnen und Doktoranden 

(1) Die Doktorandinnen und Doktoranden der GSBS (Angehörige) werden durch 
zwei Personen im Vorstand der GSBS vertreten. 

(2) Die Vertretung der Angehörigen nimmt an den Vorstandssitzungen teil. Sie ver-
tritt die Interessen der Doktorandinnen und Doktoranden und wird bei der Ge-
staltung des Promotionsstudiengangs einbezogen. 

(3) Eine Versammlung der Angehörigen findet mindestens einmal pro Jahr statt. 
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Sie wird mit einer Ladungsfrist von mindestens vierzehn Tagen durch die Ver-
tretung der Angehörigen schriftlich einberufen; die Tagesordnung wird spätes-
tens sieben Tage vor der Sitzung an alle Angehörigen versandt. 

 
§ 10 

Geschäftsstelle 
(1) Die Geschäftsstelle der GSBS wird von der Geschäftsführerin bzw. dem Ge-

schäftsführer geleitet. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag der Koordinatorin 
bzw. des Koordinators mit Zustimmung des Vorstands durch die Koordinatorin 
bzw. den Koordinator. 

(2) Die Geschäftsstelle ist zuständig für: 

a) organisatorische Abwicklung der Aufgaben der GSBS 

b) Unterstützung von Koordinatorin bzw. Koordinator und Vorstand, 

c) Vorbereitung der Sitzungen der Mitgliederversammlung, des Vorstands 
und ggf. anderer Ausschüsse, der Veranstaltungen des Qualifikationspro-
gramms, sowie von Tagungen, Konferenzen und Workshops, 

d) Vorbereitung des Auswahlverfahrens für neue Doktorandinnen und Dokto-
randen, 

e) Personal- und Finanzwesen, 

f) Korrespondenz. 

(3) Bei der Mittelbewirtschaftung der GSBS (vgl. § 13) gilt durchgängig das Vier-
Augen-Prinzip. 

 

§ 11 
Beschlussfassung, Wahlen, Protokollierung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer 
Ladung mindestens 25% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Die 
anderen Organe der GSBS sind beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer 
Ladung mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
Stimmrechtsübertragungen sind nicht möglich. Kann bei einer Einladung keine 
Beschlussfähigkeit erreicht werden, so liegt bei der nächsten einzuberufenden 
Sitzung unabhängig von der Anzahl der Anwesenden Beschlussfähigkeit vor, 
wenn in der Einladung besonders darauf verwiesen wurde. Die Bestimmung 
des § 6 Abs. 6 bleibt davon unberührt. 

(2) Falls in dieser Ordnung nicht anders bestimmt, werden Beschlüsse in den Or-
ganen der GSBS mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden abgegebe-
nen Stimmen gefasst (ein- fache Mehrheit). Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Auf An-
trag von mindestens einem Mitglied muss geheim abgestimmt werden. 

(3) Die Mitglieder des Vorstands können eine Geschäftsordnung beschließen, die 
auch die Beschlussfassung im Umlaufverfahren vorsieht. 

(4) Über Sitzungen der Organe der GSBS wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt, 
das allen Mitgliedern des Organs spätestens vierzehn Tage nach der Sitzung 
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zugänglich gemacht wird. Das Protokoll gilt als angenommen, wenn ihm nicht 
spätestens innerhalb vierzehn Tagen nach Zugang widersprochen wird. 

(5) Im Übrigen findet die Verfahrensordnung der Universität Konstanz in der je-
weils geltenden Fassung Anwendung. 

 
§ 12 

Qualifizierungskonzept / Promotion 
(1) Die GSBS bietet ein auf ihre Ziele (§ 2) ausgerichtetes Qualifikationsprogramm 

an, zu dessen Kernbestandteil auch die Betreuung der Dissertationsprojekte 
durch ein individuell zusammengesetztes Dissertationskomitee (thesis commit-
tee) gehört. Die Einzelheiten hierfür sowie für die Gestaltung, Koordination und 
Qualitätskontrolle werden in der Studien- und Prüfungsordnung für den Promo-
tionsstudiengang im Rahmen der GSBS sowie in der Promotionsordnung der 
Universität Konstanz in der jeweils geltenden Fassung geregelt. 

(2) Über die fachliche Betreuung hinaus bietet die GSBS spezielle karriereför-
dernde Maßnahmen an. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Maßnah-
men zur Gleichstellung von Männern und Frauen, Maßnahmen, welche Dokto-
randinnen in ihrer individuellen Karriereplanung unterstützen und Maßnahmen, 
die Personen mit Kind(ern) unterstützen. 

 
§ 13 

Interne Mittelverteilung 
Über die Zuteilung von Mitteln für Doktorandinnen und Doktoranden (z.B. Anschub- 
und An- schlussstellen, Förderung von Dissertationsprojekten oder Qualifikations-
maßnahmen), für die Lehre (Lehraufträge) und für Veranstaltungen (Seminare, Ret-
reat) entscheidet der Vorstand. Antragsberechtigt sind die Mitglieder und Angehöri-
gen der GSBS (siehe auch § 5). Der Koordinator bzw. die Koordinatorin kann im 
Einzelfall über die Vergabe von Mitteln bis zu € 5.000,- entscheiden, über die er bzw. 
sie in den Vorstandssitzungen berichtet und Rechenschaft ablegt. Die hoch- schul-
rechtlichen Zuständigkeiten bleiben hiervon unberührt. 

 
§ 14 

Schiedsklausel 
Bei Beschwerden seitens eines Mitglieds oder eines Organs gegen Entscheidungen 
eines Organs der GSBS kann nach den Bestimmungen der Universität eine Om-
budsperson der Universität kontaktiert werden. Dies gilt auch, wenn zwischen ein-
zelnen Mitgliedern und oder Angehörigen ein Schlichtungsbedarf entsteht. 

 

§ 15 
Schlussbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung 
der Graduiertenschule Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Universität 
Konstanz in der Fassung vom 17. August 2020 (Amtl. Bekm. 53/2020) außer 
Kraft.  
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(2) Ergänzungen oder Änderungen dieser Ordnung bedürfen der Beschlussfassung 

durch den Senat der Universität Konstanz.“ 
 
 
 
Konstanz, 31. Januar 2025 
 
 
gez. 
 
 
Prof. Dr. Katharina Holzinger 
- Rektorin -  
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